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1. Einleitung 
 
2014 wurden EU-weit mehr als 625.000 Asylanträge gestellt, in Österreich ha-
ben über 28.000 Personen internationalen Schutz gesucht (vgl. Bitoulas 2015). 
Was geschieht mit diesen Anträgen, wie, von wem und unter welchen Bedin-
gungen werden sie bearbeitet und entschieden? Mit diesem Thema befasst sich 
der vorliegende Beitrag. Auf der Grundlage ethnographischer Forschung im 
ehemaligen Bundesasylamt (seit 2014 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), 
einer Einrichtung des österreichischen Innenministeriums, wird die institutionel-
le Praxis der administrativen Bearbeitung von Asylanträgen untersucht.  

Gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Entwicklungen folgend ist in 
den letzten zehn bis zwanzig Jahren ein Forschungszweig entstanden, der sich 
aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven genau diesen Fragestellungen 
widmet. Wer sind die EntscheiderInnen, welche sozialen Praxen lassen sich in 
ihrem Arbeitsalltag beobachten, wie sind institutionelle Prozesse geordnet und 
strukturell verankert? Während Untersuchungen der Anthropologie, Politik- und 
Rechtswissenschaft wichtige Beiträge leisten, so fehlt bislang eine organisations-
soziologische Auseinandersetzung mit der Asylverwaltung. Zudem wird in den 
vorhandenen Studien selten die theoretische Brücke zu sozialem Handeln in Or-
ganisationen über den speziellen Kontext hinaus geschlagen.  
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An dieser Stelle setzt der vorliegende Beitrag an und untersucht, welchen 
Beitrag ein organisationssoziologischer Ansatz zur Erklärung der beobachteten 
Phänomene leisten kann, insbesondere unter Berücksichtigung eines strukturati-
ons- und praxistheoretischen Zugangs. Das interessierende Phänomen umfasst in 
diesem Fall die auf Basis des empirischen Datenmaterials identifizierten struktu-
rellen Dilemmata in der Bearbeitung von Asylanträgen sowie die damit ver-
knüpften sozialen Praxen im Alltag der EntscheiderInnen. Denn die Ausgangs-
hypothese des Forschungsprojekts, auf dem der vorliegende Beitrag basiert, lau-
tet, dass gegensätzliche rechtliche, administrative und humanitäre Logiken Ent-
scheiderInnen im Asylverfahren mit strukturellen Dilemmata konfrontieren. Ein 
Blick in und durch den Staatsapparat anhand einer Behörde wie dem Bundes-
asylamt erlaubt es, das professionelle Alltagshandeln der EntscheiderInnen im 
institutionellen Kontext zu erforschen und somit das staatliche Handeln auf indi-
vidueller und organisationaler Ebene sichtbar zu machen.  

In diesem Beitrag werden zunächst der Stand der Forschung, das Erkenntnis-
interesse der Untersuchung sowie der method(olog)ische Zugang erläutert. An-
schließend wird diskutiert, wie strukturations- und praxistheoretische Ansätze in 
der soziologischen Organisations- und Arbeitsforschung nutzbar gemacht wer-
den können. Ein Fokus liegt dabei auf der sozialen Praxis in Organisationen im 
Zusammenspiel zwischen Formalität1 und Informalität. Dieses Zusammenspiel 
und gleichzeitig Spannungsfeld wird folglich anhand der vier im Kontext der 
Asylverwaltung identifizierten strukturellen Dilemmata illustriert. Im Rahmen 
dessen werden unterschiedliche Prozesse der Formalisierung im administrativen 
Asylverfahren erläutert, wobei der sozialen Konstruktion von Fakten besondere 
Bedeutung zukommt. Der Beitrag schließt mit einer Conclusio zur Strukturation 
des organisationalen Geschehens im Kontext von Formalität und Informalität im 
Bundesasylamt ab. 

 
 

2. Stand der Forschung, Erkenntnisinteresse  
und Methodik 

 
Dieser Beitrag lässt sich in der Forschungstradition der street-level bureaucracy 
verorten, die um 1980 mit Prottas, Lipsky und Brown ihren Anfang nahm und 
sich bei der Untersuchung der Strukturen von Arbeit in bürokratischen Organisa-
tionen schwerpunktmäßig mit folgenden Themen befasst: AkteurInnen und ihre 

                                                           
1  Formal bzw. formell wird im vorliegenden Text im Sinne von ›einer offiziell festge-

legten Ordnung entsprechend‹ verwendet. 

https://doi.org/10.14361/9783839433324-005 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839433324-005
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


ENTSCHEIDEN ÜBER ASYL | 119 

 

Position in der Organisation (frontline workers), ihr Gegenüber (KlientInnen und 
BürgerInnen), das Ermessen sowie die notwendige Eigenverantwortlichkeit, über 
die sie verfügen, und die Politikgestaltungsmacht, die sie durch ihre Position, ihr 
Ermessen und ihre relative Eigenverantwortlichkeit erlangen (vgl. Maynard-
Moody/Portillo 2010: 255). Insbesondere dem Konzept des Ermessens innerhalb 
der street-level bureaucracy widmen sich viele AutorInnen (vgl. Hupe 2013). 

Die soziologisch-empirische Erforschung des Arbeitsalltags in bürokrati-
schen Organisationen ist im deutschsprachigen Raum im Allgemeinen nicht sehr 
ausgeprägt. Zwar beschäftigt sich die Organisationssoziologie auch mit staatli-
chen Institutionen, jedoch fand die durch Mayntz (1997) etablierte Soziologie 
der öffentlichen Verwaltung keine große Verbreitung. Während in anderen Län-
dern, insbesondere in Frankreich und den USA, Forschung im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung Tradition hat, ist die soziologische Auseinandersetzung 
mit den relevanten Strukturen und Prozessen im deutschsprachigen Raum bei 
Weitem nicht erschöpft. Im Bereich der politischen Soziologie finden sich je-
doch beispielsweise Arbeiten zur Bürokratieforschung (vgl. Grunow 2009), zu 
administrativen Kulturen (vgl. Grießler 2003) und zum Lernen in Verwaltungs-
einheiten (vgl. Biegelbauer 2013). Zur Erforschung des Arbeitsalltags sind unter 
anderem Beiträge zur Bedeutung von Emotionen in der Verwaltung zu nennen 
(vgl. Sondermann/Englert 2013; Behrend 2013). 

Die Verwaltung im Bereich des Asylwesens wurde bereits in einigen euro-
päischen Ländern ethnographisch näher untersucht (vgl. Scheffer 2001; Spire 
2007; Jubany 2011; Probst 2013). Während diese Studien internationale Verglei-
che ermöglichen (bei denen große Ähnlichkeiten feststellbar sind), fehlte bislang 
eine solche institutionenbezogene Untersuchung in Österreich. Es findet zwar 
Forschung zur österreichischen Asylpolitik statt (vgl. Rosenberger 2010), es 
werden rechtswissenschaftliche Analysen der Gesetze durchgeführt (vgl. Schu-
macher/Peyrl/Neugschwendtner 2015) und öffentlich zugängliche Medien dis-
kursanalytisch untersucht (vgl. Arnim-Ellissen 2012). Auf individueller Ebene 
werden u.a. das Rechtsbewusstsein und die »Asylwirklichkeit« von Asylsuchen-
den erforscht (vgl. Fritsche 2012). Wie sieht es aber mit jenen Prozessen aus, die 
gewissermaßen hinter verschlossenen Türen, das heißt nicht öffentlich, ablau-
fen? Bisherige Forschungen haben sich im österreichischen Kontext primär mit 
der Kommunikationssituation in Asyleinvernahmen befasst (vgl. Pöllabauer 
2005; Plutzar 2009; Auzinger 2012; Ammer et al. 2013). Darüber hinaus blieb 
das Handeln der Institution beziehungsweise der EntscheiderInnen in diesem 
Verwaltungsverfahren bislang unerforscht. Während ein öffentlicher Diskurs 
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über Transparenz2 in staatlichen Institutionen existiert, sind verwaltungsrechtli-
che Verfahren tatsächlich häufig durch Intransparenz geprägt, sowohl für die Be-
teiligten als auch für Außenstehende. Mangelndes Verständnis (von Antragstel-
lerInnen aber auch der Öffentlichkeit) für administrative Handlungen und Ent-
scheidungen kann zumindest teilweise auf die mangelnde Nachvollziehbarkeit 
institutioneller Prozesse, Verantwortlichkeiten und Handlungsketten zurückge-
führt werden.  

Bislang fehlt also nicht nur eine empirische Untersuchung der sozialen Pra-
xis im organisationalen Kontext, sondern auch eine theoretische Auseinanderset-
zung mit institutionellem Handeln im Bereich der Asylverwaltung. Der vorlie-
gende Artikel versucht hier einen Beitrag zu leisten, indem folgende Fragestel-
lungen untersucht werden: Wie kann die soziale Praxis der EntscheiderInnen im 
Umgang mit den im Rahmen der Untersuchung identifizierten Dilemmata im or-
ganisationalen Kontext erklärt werden? Welchen Beitrag können organisations-
bezogene strukturations- und praxistheoretische Ansätze zur Erklärung dieser 
sozialen Praktiken liefern? Das Erkenntnisinteresse gilt daher den Wechselwir-
kungen zwischen der alltäglichen Praxis der ReferentInnen im bürokratischen 
Entscheiden über Asylanträge (auch im Umgang mit Asylsuchenden) und den 
strukturellen, organisationalen Bedingungen, die dieses Handeln der AkteurIn-
nen ermöglichen, einschränken, prägen.  

Ein Zugang, der es ermöglicht, diese Fragestellungen empirisch zu bearbei-
ten, ist jener der institutionellen Ethnographie (vgl. Smith 2006). Gesellschaft-
lich relevante Prozesse wie jener der »Migrationsverwaltung« können im Rah-
men einer solchen Feldforschung in einem Dialog mit den EntscheiderInnen und 
nicht bloß über die EntscheiderInnen untersucht werden. In der hier vorgestellten 
Studie wurde eine Kombination unterschiedlicher qualitativer Methoden ange-
wandt, um Erkenntnisse über die soziale Praxis der EntscheiderInnen zu gewin-
nen und so einer Mystifizierung des bürokratischen Alltags entgegenzuwirken. 
Durch Interviews konnten beispielsweise die Beziehungen (einschließlich Auf-
fassungen, Zuschreibungen und Erwartungen) der ReferentInnen zu den Asylsu-
chenden, aber auch zu anderen AkteurInnen, ebenso wie Einstellungen zur Or-
ganisation und zur eigenen Tätigkeit erforscht werden. Teilnehmende Beobach-
tung hingegen erlaubte einerseits das Eintauchen in den bürokratischen Alltag 
und das Kennenlernen von Routinen (zum Beispiel des Schreibens) und anderer-
seits die Untersuchung von Interaktions- und Kommunikationsprozessen inner-
halb der Organisation wie auch in der Begegnung mit Asylsuchenden in den so-

                                                           
2  Siehe dazu die Initiative zur Schaffung eines Transparenzgesetzes, www.transparenz 

gesetz.at vom 20.5.2016. 
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genannten Einvernahmen (vgl. Dahlvik 2014). Durch die ergänzende Analyse 
von Artefakten (insbesondere Asylakten) war es möglich, zusätzliches Wissen 
über die Funktionsweise und innere Logik der Organisation zu generieren.3 Die 
Analyse der Beobachtungen, Interviews und Artefakte orientierte sich primär an 
dem Zugang der interpretativen Sozialforschung (vgl. Froschauer/Lueger 2009) 
und dem Kodierparadigma der Grounded Theory (vgl. Strauss/Corbin 1990). 

 
 

3. Organisationales Handeln zwischen  
Formalität und Informalität: strukturations- 
und praxistheoretische Ansätze  

 
Da es ein Ziel dieses Beitrag ist, die beobachtbaren sozialen Praktiken der Ent-
scheiderInnen im Bundesasylamt aus organisationsbezogener strukturations- und 
praxistheoretischer Perspektive zu erklären, sollen wesentliche Elemente dieser 
Theorieansätze zunächst kurz erläutert werden. 

Folgt man der Theorie der Strukturierung (Giddens 2011[1986]) zur Erklä-
rung sozialen Handelns, so nehmen AkteurInnen in Interaktionen immer Bezug 
auf Strukturen, das heißt auf Regeln und Ressourcen. Gleichzeitig werden die 
strukturellen Charakteristika des Handlungsfeldes durch das strukturierende 
Handeln der AkteurInnen produziert, wie beispielsweise eine strikte Arbeitstei-
lung. Indem AkteurInnen auf diese Strukturen rekurrieren, reproduzieren sie die-
se zugleich. Weiters wird davon ausgegangen, dass kompetente AkteurInnen 
sich mehr oder weniger reflexiv auf ihre eigene Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft beziehen, aber auch auf das Handeln der Anderen und die strukturellen 
Eigenschaften des Handlungsfeldes. Allerdings können sie die Prozesse der so-
zialen Reproduktion nie vollständig kontrollieren. Auch als kompetente Akteu-
rInnen handeln sie oft auf der Grundlage von »praktischem«, implizitem Wissen; 
sie tun also etwas, ohne erklären zu können, wie und warum sie dies tun. Struk-
turationstheoretische Ansätze der Organisationssoziologie wenden die hier be-

                                                           
3  Der Großteil der Beobachtungen hat im Rahmen eines kurzzeitigen Praktikums in ei-

ner Außenstelle des Bundesasylamts stattgefunden. Insgesamt wurden zwölf Leitfa-
den-Interviews mit unterschiedlichen Akteuren geführt (mit MitarbeiterInnen einer 
damaligen Erstaufnahmestelle und einer Außenstelle der Asylbehörde sowie einem 
Richter des damaligen Asylgerichtshofes). Zu den analysierten Dokumenten und Arte-
fakten zählen Medienberichte, aber auch allgemein zugängliche institutionelle Schrift-
stücke sowie drei Akten von Asylsuchenden. Die Datengenerierung hat im Rahmen 
meines Dissertationsprojekts zwischen 2010 und 2012 stattgefunden. 
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schriebene Dualität – das sich wechselseitig konstituierende Zusammenspiel – 
von Struktur und Handeln nicht nur auf Individuen, sondern auf Organisationen 
als Untersuchungseinheiten an; die Organisation wird also als reflexive Struktu-
ration verstanden (vgl. Ortmann/Sydow/Windeler 2000; Sydow/Wirth 2014). 

Die Theorie der sozialen Praxis schließt hier nahtlos an, da sie zu einem we-
sentlichen Teil auf Giddens’ (2011[1986]) Strukturationstheorie sowie Bourdie-
us’ (1972) Theorie der Praxis basiert. Während die Praxistheorie bisher keine 
abgeschlossene, systematisierte Sozialtheorie darstellt, legt Reckwitz 
(2003: 282) eine programmatische Skizze vor, in der er folgende drei Grundan-
nahmen definiert: »eine ›implizite‹, ›informelle‹ Logik der Praxis und Veranke-
rung des Sozialen im praktischen Wissen und ›Können‹; eine ›Materialität‹ sozi-
aler Praktiken in ihrer Abhängigkeit von Körpern und Artefakten; schließlich ein 
Spannungsfeld von Routinisiertheit und systematisch begründbarer Unberechen-
barkeit von Praktiken«. Die Praxistheorie will aus einer kulturtheoretischen, so-
zialkonstruktivistischen Perspektive das praktische Wissen, das in einer sozialen 
Praktik mobilisiert wird, rekonstruieren. Dieses ist zum einen ein Wissen im 
Sinne eines interpretativen Verstehens, das heißt einer Routine der Bedeutungs-
zuschreibung zu Gegenständen, Personen oder Abstraktem. Zum anderen geht es 
dabei um methodisches Wissen in Form »scriptförmige[r] Prozeduren«, an de-
nen AkteurInnen ihr Handeln orientieren (ebd.: 292). Ein drittes Element des 
praktischen Wissens stellt das »motivational-emotionale Wissen« (ebd.) dar, 
welches sich darauf bezieht, dass AkteurInnen beispielsweise einen impliziten 
Sinn dafür entwickeln, worum es ihnen bei einer Praxis geht oder was für sie un-
vorstellbar wäre. Diese Wissensformen werden in der Praxistheorie dabei nicht 
als universal, sondern als historisch-spezifisch, als ein letztlich kontingentes »lo-
cal knowledge« (Geertz 1983) verstanden. Auch dadurch ist sie mit der Grund-
annahme einer informellen, impliziten Logik des Sozialen und des Handelns eng 
verknüpft. Ein arbeits- und organisationssoziologisch relevantes Anwendungs-
feld der Theorie der sozialen Praxis ist die Wissenschafts- und Technikfor-
schung: Hier wird ein heterogener Komplex von informellen Verhaltensroutinen 
»at work« rekonstruiert, welche wiederum von einem impliziten Hintergrund-
wissen gestützt werden (vgl. Reckwitz 2003: 284). Diesem Ziel verschreibt sich 
auch der vorliegende Beitrag im Kontext der administrativen Bearbeitung von 
Asylanträgen. 

In der Organisationsforschung bilden praxeologische Ansätze einen Gegen-
pol zu klassischen ökonomischen Theorien wie Rational Choice oder post-
Weberscher formaler Rationalität in bürokratisch-hierarchischen Organisationen. 
Anstatt rationalistischer Entscheidungstheorien stehen rekursive Verhaltensrou-
tinen im Organisationsalltag im Mittelpunkt von Forschungen, die sich seit den 
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1980er Jahren Giddens’ Strukurationstheorie aus Organisationsperspektive wid-
men. Zentrale Themen sind beispielsweise Entscheidungen unter Ungewissheit 
und damit zusammenhängend die Rolle von Daumenregeln und Vertrauensbe-
ziehungen. AkteurInnen werden dabei nicht normativ idealisiert als Individuen, 
die expliziten institutionellen Normen folgen. Stattdessen geht man davon aus, 
dass informelle Praktiken den Alltag in der Organisation strukturieren, die auch 
regelmäßig den offiziellen Gesetzen zuwiderlaufen können (vgl. ebd.: 285) 

Im Kontext der organisationalen Arbeit sind Erfahrungswissen und situatives 
Handeln also nicht mehr nur als Abweichung zu erfassen, sondern müssen in ei-
ner eigenen Systematik analysiert werden. Der Fokus auf situatives Handeln be-
deutet auch, dass das Wie des Arbeitshandelns in den Mittelpunkt gerückt wird.4 

In der soziologischen Forschung wurde in diesem Zusammenhang das Konzept 
des »erfahrungsgeleitet-subjektivierenden Handelns« (Böhle/Voß/ 
Wachtler 2010: 160) entwickelt, das einerseits auf das Erfahrung-Machen als 
Grundlage des Erwerbs von Wissen hinweist und andererseits auf die kognitive 
und handlungspraktische Deutung von subjektiven Faktoren wie Gefühle und 
Empfinden Bezug nimmt. Hinsichtlich der Formen informeller Kooperation 
wurde auch das damit zusammenhängende Konzept der erfahrungsgeleitet-
subjektivierenden Kooperation entwickelt, das im Gegensatz zu »planungsbezo-
gen-objektivierender Kooperation« steht (zum Beispiel Kooperation im Rahmen 
von Besprechungen) (vgl. Böhle/Bolte 2002; Bolte/Porschen 2006). 

Die erfahrungsgeleitet-subjektivierende Kooperation weist folgende Merk-
male auf: »Der Anlass, der Zeitpunkt und die beteiligten Partner ergeben sich si-
tuativ je nach Problemlage; die Verständigung erfolgt auf der Grundlage ge-
meinsamer Erfahrungen und mit Hilfe von Gegenständen; und die Beziehung 
zwischen den Kooperationspartnern basiert auf einer wechselseitigen (arbeitsbe-
zogenen) Vertrautheit.« (Böhle/Voß/Wachtler 2010: 164) Da sich solche Formen 
der Kooperation und Kommunikation nicht oder nur begrenzt formalisieren las-
sen, ergibt sich ein strukturell informeller Charakter von sozialen Praktiken und 
Prozessen. In Bezug auf das Beispiel der Kooperation liegt der Unterschied zwi-
schen formellen und informellen Formen selbstgesteuerter Kooperation vor al-
lem in der Art des kooperativen Handelns und den daraus resultierenden Mög-
lichkeiten und Begrenzungen der Formalisierung (vgl. Böhle/Voß/Wachtler 
2010). 

                                                           
4  Die meist ethnographischen »Work-Place-Studies« im anglo-amerikanischen Raum 

haben maßgeblich zur Entwicklung des Konzepts des situativen Handelns beigetragen 
(vgl. Knoblauch/Heath 1999). 
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Die Unterscheidung zwischen Formalität und Informalität zählt zu den klas-
sischen Unterscheidungen der Organisationsforschung. 1955 etwa formulierte 
der Soziologe Peter Blau die Einsicht, dass für das Funktionieren einer Organisa-
tion nicht nur formale Strukturen bedeutsam sind, sondern ebenso informale 
(vgl. Blau 1955). Auch Erhard Friedberg (1995) stellte fest, dass Regelabwei-
chungen für das Funktionieren einer Organisation eine wesentliche Rolle spie-
len.5 

Nach Froschauer und Lueger (2015) stellen Formalität und Informalität zwei 
Ordnungsformen dar, die eng aufeinander bezogen sind, jedoch unterschiedliche 
organisationale Bereiche regeln. Die AutorInnen gehen davon aus, dass die In-
formalität letztlich die Formalität dominiert. Auch in der behördlichen Praxis der 
Asylantragsbearbeitung kann festgestellt werden, dass die informellen ›Pole‹ der 
(im Folgenden beschriebenen) Dilemmata den Alltag eher dominieren als die 
formellen. Die formalen Anforderungen – Normierung, Individualisierung, Ent-
scheidung und Verantwortung – bilden den Rahmen der Handlung. Formalität 
schafft also einen stabilen Rahmen für soziale Prozesse, welche durch Informal-
ität geregelt werden, »ein erwartungsstabiles Gerüst mit allgemeinen Regeln, das 
zugleich als rituelle Fassade dient.« (Ebd.: 204) Dieser abstrakte Rahmen dient 
auch dazu, »Entscheidungen extern über eine verbindliche Verfahrensregelung« 
zu legitimieren (ebd.: 205). Um die Entscheidung offiziell und formell brauchbar 
zu machen, muss sie in diesen Rahmen der Formalität eingepasst werden. Darü-
ber hinaus bietet Formalisierung eine einklagbare Verweisungsstruktur und er-
laubt es gleichzeitig, Verantwortung zu externalisieren. Letzteres ist auch in der 
Asylverwaltung eine gängige Praxis, wie im nachfolgenden Abschnitt zu sehen 
sein wird.  

»Informelle Interaktionsordnungen« (ebd.) hingegen basieren auf Vertrau-
ensbeziehungen und erwartungsstabilem Handeln. Sie ermöglichen Flexibilität 
und Heterogenität – beispielsweise unterschiedliche individuelle Zugänge der 
EntscheiderInnen – machen jedoch auch Entscheidungen intransparent. Festzu-
halten ist auch, dass Informalität Erfahrung und implizites, häufig nicht expli-
zierbares, Wissen erfordert (vgl. ebd.). So weist beispielsweise das Prinzip des 
»learning by doing« im Rahmen der Einschulung von EntscheiderInnen auf die 
Relevanz von Erfahrung und implizitem Wissen in der Bearbeitung von Asylan-

                                                           
5  Auch außerhalb des organisationalen Kontexts befasst sich die Soziologie mit diesem 

Thema, so zum Beispiel mit informell eingebetteter Formalität, formell eingebetteter 
Informalität, der Interaktion zwischen Formalität und Informalität sowie dem Entste-
hen und der Transformation von Formalität und Informalität (vgl. Mica/ 
Winczorek/Wisniewski 2015). 
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trägen hin. Auch die Bedeutung der Sozialisation durch die Organisationskultur 
wird in diesem Kontext ersichtlich. Denn EntscheiderInnen orientieren sich bei 
der Entwicklung von Strategien, beispielsweise betreffend den Umgang mit 
Asylsuchenden in der Einvernahme, nicht nur an administrativen Vorgaben, 
sondern auch an der Praxis ihrer KollegInnen. Froschauer und Lueger (ebd.: 
206) zeigen, dass »die explizit geltenden Regeln [...] in vielen Fällen den Han-
delnden entweder gar nicht genau bekannt sind oder dass dieses Wissen ungleich 
verteilt ist«. So lässt sich auch im Bundesasylamt beobachten, dass vor allem je-
ne EntscheiderInnen, die über keine juristische Ausbildung verfügen, die rechtli-
chen Grundlagen ihres Handelns nur ansatzweise kennen. »In der Praxis sind es 
der Glaube an bestimmte formale Strukturen und die Legitimität dieser imagi-
nierten Ordnung sowie die kollektive Orientierung an dieser Ordnungsvorstel-
lung, die diese mit dem Alltagshandeln verknüpft.« (Ebd.) 

Sowohl Formalität als auch Informalität leisten ihren, auch in der Verwal-
tung relevanten, Beitrag zur Komplexitätsreduktion. Während formelle Struktu-
ren Handlungsspielräume standardisieren und so ein »Korsett für Zulässiges« 
(ebd.: 204) darstellen, können auf informeller Ebene häufig Entscheidungen ge-
troffen werden, ohne Rücksprachen treffen zu müssen. Die im Folgenden be-
schriebenen sozialen Praxen weisen ebenfalls auf Prozesse der Komplexitätsre-
duktion hin, zum Beispiel durch die Konstruktion von homogenisierten Gruppen 
von Asylsuchenden oder ›Fällen‹ unter EntscheiderInnen, die nicht auf rechtli-
chen Kategorien basieren.  

Schließlich lassen sich aber soziale Praxen nicht immer eindeutig verorten 
und Vieles findet in einer nicht näher bestimmbaren Grauzone statt, das heißt 
auch in den »Zonen tolerierter Differenz« von Regelanwendung (Ortmann 
2003), irgendwo zwischen Formalität und Informalität.6 Denn die Abweichung 
von Formalität ist nicht in jedem Fall klar identifizierbar, sondern unterliegt der 
Interpretation, ebenso wie formale Regeln einer Auslegung bedürfen, die nicht 
immer bis ins letzte Detail formal geregelt ist (vgl. Froschauer/Lueger 2015: 
209). 

 
 

                                                           
6  Stinchcombe (2001) verwendet beispielsweise das Konzept der »informally embedded 

formality«. 
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4. Vier Dilemmata im Spannungsfeld  
von Formalität und Informalität  

 
Der Fokus auf die sozialen Praktiken und Prozesse innerhalb der Asylverwaltung 
erlaubt es, alltägliche Routinen und Handlungsstrategien der AkteurInnen zu be-
leuchten. Dazu zählt auch die Untersuchung von Spannungen und Widersprüch-
lichkeiten im Arbeitsalltag. Bereits um 1980 befassten sich insbesondere Lipsky 
(2010[1980]) und Prottas (1979) in ihren Studien zur street-level bureaucracy 
mit den »Dilemmata des Individuums im öffentlichen Dienst«. Viele dieser Di-
lemmata sind heute in der öffentlichen Verwaltung ebenso präsent wie damals, 
und sie sind auch im Bereich der Asylverwaltung anzutreffen.  

Auf Basis der Analyse der Interviews, Beobachtungen und Artefakte lassen 
sich vier ineinander verschränkte Spannungsfelder identifizieren, die den Ar-
beitsalltag der EntscheiderInnen charakterisieren: (1) Normierung vs. Hand-
lungsspielraum, (2) Individualisierung vs. Generalisierung, (3) Verantwortung 
vs. Distanzierung, (4) Eindeutigkeit (bzw. Bestimmtheit) vs. Ungewissheit. Die-
se strukturellen Dilemmata sind zum Teil jenen sehr ähnlich, die bereits von 
Prottas (1979) und Lipsky (2010[1980]) mit nicht wesentlich anderen Begriffen 
beschrieben wurden. Das heißt, dass auch die hier identifizierten Spannungsfel-
der prinzipiell für Verwaltungshandeln auf street-level-Ebene verallgemeinert 
werden können. Dennoch treten insbesondere die zwei letzteren Dilemmata im 
Asylverfahren verstärkt zutage, denn einerseits steht in kaum einem anderen 
Verfahren das Leben eines Menschen auf dem Spiel (Verantwortung) und ande-
rerseits sind in den meisten Fällen kaum Beweise vorhanden (Ungewissheit).  

Betrachtet man nun die hier beschriebenen Spannungsfelder und damit ver-
bundene soziale Praktiken aus organisationssoziologischer Perspektive, so lassen 
sich diese auch als funktionale Koexistenz von Formalität und Informalität be-
trachten. Rechtliche und administrative Normen verlangen und produzieren 
Formalität in Form von Normierung, Individualisierung, Eindeutigkeit (in Form 
einer Entscheidung) und Verantwortung. Gleichzeitig ist der Arbeitsalltag in der 
Behörde durch die Informalität sozialer Praktiken und Prozesse geprägt und 
zwar in Form von Handlungsspielraum, Ungewissheit, Generalisierung und Dis-
tanzierung. Im Folgenden sollen die vier Spannungsfelder und damit zusammen-
hängenden sozialen Praktiken kurz skizziert werden. Dabei wird auch ersicht-
lich, dass Informalität und Formalität unterschiedliche Bereiche des organisatio-
nalen Handelns regeln und so einander ergänzen.  

Formal definieren rechtliche und administrative Normen den Arbeitsalltag 
der EntscheiderInnen. Gleichzeitig ist bekannt, dass sie bei deren Umsetzung im 
Rahmen der Bearbeitung eines Asylantrages über einen bestimmten Ermessens- 
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und Handlungsspielraum verfügen, selbst wenn die Entscheidung letztlich recht-
lichen, administrativen und politischen Vorgaben entsprechen muss. Dieses stellt 
ein klassisches Spannungsfeld der street-level bureaucracy dar. Das folgende 
metaphorische Zitat illustriert, dass ihnen der Weg – also das Wie – zur Ent-
scheidung mehr oder weniger frei steht.7  

 
»Es gibt ein gewisses Grundschema, das ist für jeden vorgegeben, ist eh klar. Und dann 
gibt’s halt auch einen kleinen Handlungsspielraum oben drauf auf diesen Berg an Vorga-
ben, wo man sich seinen Weg schon auch nehmen kann, sag ich jetzt mal. Aber es ist nicht 
so, also es gibt die große Autobahn, du kannst die Spur wählen, sag’ma so, Nebenstraßerl 
gibt’s nicht, der Pannenstreifen, das ist dann, sind die Referatsleiter, […] man kann auch 
Spurwechseln.« (R6 1:04) 
 
Der Entscheider beschreibt hier, dass für die Bearbeitung eines Asylantrags be-
stimmte durch die Organisation vorgegebene Strukturen und Vorgehensweisen 
bestehen, er aber dennoch Möglichkeiten hat, innerhalb dieser Strukturen flexi-
bel zu agieren. Der Handlungsspielraum der EntscheiderInnen beschränkt sich 
jedoch nicht auf das rechtliche Ermessen; es schließt beispielsweise auch die 
Wahl der DolmetscherInnen oder der GutachterInnen ein. Wird überhaupt ein 
Gutachten in Auftrag gegeben? Was für eines, ein linguistisches, ein medizini-
sches? Aber auch die Ausführung administrativer und rechtlicher Vorgaben in 
der direkten Interaktion mit Asylsuchenden im Rahmen von sogenannten Ein-
vernahmen unterliegt dem jeweiligen individuellen Zugang der EntscheiderIn-
nen. Auf welche Art und Weise werden Argumentation und Schlussfolgerungen 
in das normative Format eines rechtlichen Bescheides gebracht? Individuellen 
Zugängen und Strategien der EntscheiderInnen kommt in der Bearbeitung von 
Asylanträgen eine bedeutende Rolle zu. Dies wird auch daran deutlich, dass trotz 
oder gerade wegen des komplexen normativen Rahmens der Weg von der/dem 
AnfängerIn bis zur/zum selbstständigen EntscheiderIn primär dem Prinzip des 
»learning by doing« folgt. Eine Entscheiderin beschreibt, dass sie im Rahmen ih-
rer Einarbeitung die Einvernahmen verschiedener KollegInnen beobachtet hat, 
»um den Ablauf mitzukriegen und […] um sich halt überall was rauszupicken, 
abzuschauen und dann halt seine eigene Strategie zu entwickeln« (G 1:07). An 
diesem Beispiel zeigt sich, dass dem impliziten, praktischen Wissen im Arbeits-
alltag wesentliche Bedeutung zukommt, denn die Ausbildung zum/zur Entschei-

                                                           
7  Allerdings hat sich in der Untersuchung gezeigt, dass die jeweils individuelle Heran-

gehensweise der ReferentInnen auch zu unterschiedlichen Entscheidungen führen 
kann. 
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derIn ist nur teilweise formalisiert (etwa durch das Erlangen einer offiziellen 
Approbation). Mangels formaler Ausbildung wird das Lernen von den Anderen 
und die Sozialisation in der Organisation zu einem wichtigen Bestandteil auf 
dem Weg zum/zur EntscheiderIn. 

Ein weiteres durchaus klassisches Feld der Widersprüchlichkeiten bilden 
zeitgleich stattfindende Prozesse der Individualisierung und Generalisierung auf 
unterschiedlichen Ebenen. Einerseits muss jeder Asylantrag als Einzelfall be-
handelt und geprüft werden, andererseits führt z.B. die wahrgenommene Wie-
derholung von Erzählungen bzw. »Vorbringen« von Asylsuchenden zur Kon-
struktion von Kategorien von AntragstellerInnen. Im Zuge der Generalisierung 
werden Letztere häufig weniger als Individuen wahrgenommen, sondern viel-
mehr als Zugehörige homogener, essentialisierter Gruppen (z.B. nach Herkunft 
oder Religion) gelabelt. So bezweifelt beispielsweise eine Entscheiderin das 
Verhalten einer Asylsuchenden in einer von der Frau geschilderten Situation, 
denn »das ist bei tschetschenischen Frauen normalerweise nicht so« (Beobach-
tungsnotiz 0429). Einerseits sind derartige stereotype Zuschreibungen basierend 
auf bestimmten Erwartungshaltungen und teils individuellen Maßstäben vorherr-
schend, andererseits ist es die Aufgabe der EntscheiderInnen, über die Zukunft 
einer Person mit ihren individuellen Lebensumständen und auf Basis ihrer indi-
viduellen Fluchtgeschichte zu urteilen. Der Aspekt der Individualisierung spielt 
jedoch auch auf einer anderen Ebene8 eine Rolle, nämlich hinsichtlich der Ar-
beitsroutinen der EntscheiderInnen. So bearbeiten letztere Asylanträge nicht im 
Team, sondern im Alleingang; als Beispiele dienen aber auch die individuelle 
Handhabe spezifischer Situationen, der Rückgriff auf persönliche Kontakte so-
wie eigene Erfahrungen der EntscheiderInnen mit Asylsuchenden. 

Das dritte Spannungsfeld, das den Arbeitsalltag der EntscheiderInnen cha-
rakterisiert, ist jenes zwischen Verantwortung (und Engagement) und Distanzie-
rung (und Banalisierung). Dieses ist insofern weniger klassisch als die anderen 
beschriebenen Dilemmata, als die Entscheidung im Asylverfahren folgenreicher 
ist als in den meisten anderen street-level-Kontexten. Ihrer Verantwortung sind 
sich EntscheiderInnen grundsätzlich zwar bewusst, jedoch wird diese häufig an 
andere AkteurInnen ›weitergeleitet‹. So werden meist ›die Gesetze‹ oder ›die Po-
litik‹ verantwortlich gemacht und EntscheiderInnen tendieren ganz im Sinne bü-
rokratischer Organisationen dazu, sich lediglich als ausführende Organe zu se-
hen. Die letztliche Verantwortung wird oftmals auch der Berufungsinstanz9 zu-

                                                           
8  Der Gegenpol ist dementsprechend nicht Generalisierung, sondern das Kollektiv im 

Sinne einer potentiellen Zusammenarbeit mit KollegInnen.  
9  Damals der Asylgerichtshof, heute das Bundesverwaltungsgericht. 
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geschanzt. Eine Entscheiderin drückt dies folgendermaßen aus: »Ich sag einmal, 
wir sind einfach die, also ich finde es so, wir sind die kleinen Indianer, wir ma-
chen einmal die Grundarbeit, dass wir das einmal grund-aufbereiten, aber 
sag’ma die Entscheidung, diese weitsichtige Entscheidung« wird von den Richt-
erInnen gefällt (V 0:20). Als Bedienstete der erstinstanzlichen Behörde beruhi-
gen EntscheiderInnen also häufig ihr Gewissen damit, dass Asylsuchende die 
Möglichkeit haben, in Berufung zu gehen. Neben dieser Form der Delegation 
von Verantwortung lassen sich auch andere Praktiken der mentalen Distanzie-
rung und der Banalisierung beobachten, beispielsweise durch den Vergleich mit 
eigenen Erfahrungen eines bureaucratic encounters bezüglich eines Antrags auf 
Wohnbauförderung (V 1:49). Weiler (1992) spricht von »banalization of suffe-
ring«, wenn in einem bürokratischen System Individuen bzw. menschliche Prob-
leme zu Fällen sowie Kategorien und Lösungen mechanisch angewandt werden.  

Nach diesen Ausführungen kann die soziale Praxis der EntscheiderInnen hin-
sichtlich aller vier Dilemmata dahingehend interpretiert werden, dass die zu-
nächst informellen Praktiken10 (Handlungsspielraum, Generalisierung, Distan-
zierung, Ungewissheit) einen Prozess der Formalisierung durchlaufen, sodass 
das Ergebnis der Fallbearbeitung lauten kann: Orientierung an den Normen, in-
dividuelle Behandlung des Antrags und verantwortungsvolle, definitive Ent-
scheidung. 

 
 
5. Prozesse der Formalisierung 
 
Nachdem nun drei der vier identifizierten Spannungs- und Handlungsfelder im 
Kontext von Formalität und Informalität in der organisationalen Praxis kurso-
risch behandelt wurden, soll im nachfolgenden Abschnitt (4.1) das vierte Feld 
diskutiert werden: der von mir als ›Faktisierung‹ bezeichnete Prozess im Rah-
men des Spannungsfeldes ›Eindeutigkeit vs. Ungewissheit‹. Der oben genannte 
Transformationsprozess von Informalität zu Formalität kann jedoch nicht nur im 
Rahmen der Faktisierung beobachtet werden, sondern auch im damit verknüpf-
ten Prozess der Verschriftlichung. Der erstgenannte Prozess bezeichnet die 
Transformation von Information zu Fakten, während der zweite Prozess die 
Transformation von Gesprochenem zu Geschriebenem umfasst. Bevor wir uns 

                                                           
10  Dabei geht es nicht um eine wertende Beurteilung von Informalität und Formalität, 

sondern um den Versuch, den mehr oder weniger erzwungenen Wandel von ersterer 
zu letzterer aufzuzeigen. 
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einigen Aspekten des Verschriftlichungsprozesses exkursartig widmen, soll zu-
nächst der Prozess der ›Faktisierung‹ im Detail behandelt werden. 

 
5.1 ›Faktisierung‹ – Die strukturell bedingte  

soziale Konstruktion von Fakten  
 

Ein Transformationsprozess in Richtung Formalität, den ich als ›Faktisierung‹ 
bezeichne, findet im Rahmen des vierten, noch nicht besprochenen Dilemmas 
statt. Das Asylverfahren ist ein Rechtsverfahren, in dem meist kaum eindeutige 
Beweise, sogenannte harte Fakten, für oder gegen die Gefahr von Verfolgung 
vorhanden sind. Dies erschwert das Entscheiden potentiell, da die für die Ent-
scheidung zuständigen AkteurInnen permanent mit Ungewissheit konfrontiert 
sind. Es eröffnet sich also ein strukturelles Spannungsfeld, in dem es darum geht, 
die herrschende Ungewissheit mit einer definitiven Entscheidung, d.h. mit Ein-
deutigkeit und Bestimmtheit, zu vereinbaren. Im Folgenden wird darauf einge-
gangen, welche Praktiken EntscheiderInnen entwickeln, um mit der faktischen 
Unentscheidbarkeit in vielen Fällen umzugehen. Zunächst stellt sich dabei die 
Frage, welche Informationen benötigt werden, um eine Entscheidung fällen bzw. 
argumentieren zu können, aber auch wo und wie die als relevant erachteten In-
formationen zu finden sind. In diesem Kontext soll gezeigt werden, dass der so-
zialen Konstruktion von Fakten in der Bearbeitung und Entscheidung von Asyl-
anträgen eine wesentliche Bedeutung zukommt.  

Eine These, die sich aus der hier vorgestellten Untersuchung ergibt, be-
schreibt einen Selektions- und Transformationsprozess, der im Rahmen der Be-
arbeitung von Asylanträgen von EntscheiderInnen und anderen AkteurInnen 
vollzogen wird: EntscheiderInnen transformieren Information zu einem Faktum, 
zu etwas, das als objektive Tatsache betrachtet werden kann. Sie sind stetig auf 
der Suche danach, »was wirklich passiert ist« (S 0:22). Die Befragung der asyl-
suchenden Person bildet die Basis für den weiteren Verlauf der Antragsbearbei-
tung. Hier werden Fragen über Fluchtgründe, die private (familiäre, gesundheit-
liche, politische etc.) Situation im Herkunftsland, aber auch in Österreich ge-
stellt, um Informationen zum ›Fall‹ zu erhalten. Diese werden anschließend da-
hingehend evaluiert, ob sie in der Argumentation für oder wider Asylgewährung 
als Fakten oder bloße Behauptungen herangezogen werden. Um diese Evaluie-
rung bzw. diesbezügliche erste Annahmen zu unterstützen, werden in der Regel 
im Anschluss an die Befragung (teils auch vorbereitend) zusätzliche Informati-
onsquellen hinzugezogen. Dass die Suche nach Fakten meist an – sei es rechtli-
chen, sei es administrativen – Normen orientiert ist, zeigt auch der Rat, den eine 
Entscheiderin bei der Einarbeitung erhielt: »Nimm den Akt, du solltest wissen, 
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was zum Schluss rauskommt. Ja, annähernd wissen.« (S 1:03) Es wird also nur 
nach solchen Fakten gesucht, die normrelevant sind und eine Entscheidung er-
lauben, die in das jeweilige ›Programm‹ passt (vgl. Lautmann 2011). 

In dieser Recherchephase, die das Ziel hat, Fakten aus Vergangenheit und 
Gegenwart zu etablieren oder ein zukünftiges Verfolgungsrisiko zu prüfen, geht 
es allerdings vielmehr um Prozesse der aktiven Konstruktion von Wissen als um 
passives Entdecken (vgl. Sweeney 2009). Im Asylverfahren besteht meist ein 
Mangel an Beweisen, der die Argumentation für beide Seiten erschwert. Wäh-
rend Asylsuchende in der Regel kaum identitätsbezogene Dokumente mit sich 
führen, können sie in manchen Fällen Beweise in Form von Fotos, Briefen oder 
Zeitungsausschnitten in das Verfahren einbringen. EntscheiderInnen hingegen 
verfügen über ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um an ›Fakten‹ zu gelan-
gen, die als Beweise eingesetzt werden können. Die AkteurInnen der Behörde 
benötigen autorisierte Informationsquellen, die für eine ›objektive‹ Entscheidung 
genutzt werden können. Diese sind notwendig, um eine Entscheidung bzw. die 
damit verbundene Argumentation anhand von Fakten legitimieren zu können.  

In der Bearbeitung von Asylanträgen verfügen EntscheiderInnen über ein re-
lativ großes Netzwerk an Informationsquellen. Neben (mehr oder weniger) un-
abhängigen Fachgutachten stellt die sogenannte Staatendokumentation, ebenfalls 
eine Einrichtung des Innenministeriums, eine wesentliche Quelle in der Bearbei-
tung von Asylanträgen dar. Legislative und Jurisdiktion sind freilich ebenso 
wichtige Orientierungsposten, aber auch individuelle AkteurInnen wie Dolmet-
scherInnen, KollegInnen oder persönliche Kontakte können bei der Informati-
onsakquise eine bedeutende Rolle spielen. An Relevanz als Informationsquelle 
nimmt auch das Internet zu. Daraus ergibt sich die wesentliche Frage: Wer defi-
niert nun, was ein Fakt ist? Welche sind die autorisierten Quellen, wer sind die 
AkteurInnen mit Definitionsmacht darüber, was als Faktum zu betrachten ist?  

Wenn EntscheiderInnen Informationen über die aktuelle Situation in einem 
Land suchen, können sie beispielsweise Anfragen an die Staatendokumentation 
stellen, die 2005 im ehemaligen Bundesasylamt etabliert wurde. Dieser Einrich-
tung kommt per Gesetz eine bedeutende Rolle in der Definition von Fakten zu. 
»Zweck der Staatendokumentation ist insbesondere die Sammlung von Tatsa-
chen, die relevant sind (1) für die Beurteilung, ob Tatsachen vorliegen, die auf 
die Gefahr von Verfolgung im Sinne des AsylG 2005 in einem bestimmten Staat 
schließen lassen; (2) für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Angaben von 
Asylwerbern und Fremden und (3) für die Entscheidung, ob ein bestimmter Staat 
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sicher im Sinne der §§ 4 oder 4a AsylG 2005 oder im Sinne der §§ 19 oder 21 
BFA-VG ist.«11 (AsylG 2005, eigene Hervorhebung) 

Anfragen an die Staatendokumentation können beispielsweise lauten: »Sind 
die folgenden Medikamente für Asylsuchende in Griechenland verfügbar?« oder 
»Hat Partei XY einen Sitz in Tiflis?«. Welche Fragen ein/e EntscheiderIn stellt 
und wie diese formuliert werden, kann allerdings die Antworten beeinflussen, 
darüber sind sich diese im Klaren. Eine Entscheiderin erzählt beispielsweise: 
»Ich wollte sie [die Asylsuchende] positiv machen. [...] Ich hab die Anfrage an 
die Staatendoku so geschrieben, dass ich schon gewusst habe, was sie antworten 
werden, so dass es dann nicht so gut wäre, wenn sie zurückgehen würde.« (Be-
obachtungsnotiz 0804) Strategisches Handeln ermöglicht so, das Ergebnis der 
Anfrage mitzugestalten und dadurch indirekt Definitionsmacht darüber zu erlan-
gen, was letztlich als Fakt gehandelt wird. Denn die Antworten der Staatendo-
kumentation – eine autorisierte Quelle – werden in der Regel als Fakten heran-
gezogen, die die Entscheidung legitimieren.  

Die Staatendokumentation wiederum erhält ihre Informationen aus diversen 
Quellen, unter anderem durch sogenannte Verbindungsbeamte, die im jeweiligen 
Land vor Ort sind und Informationen ›aus erster Hand‹ produzieren.  

 
»Wir haben das eben über den Verbindungsbeamten dann gespielt, ah, dass der dort hin 
gefahren ist und die Leute befragt hat, ob gefragt hat: Heast, war da mal eine Schneiderei? 
Das soll die Heratsstraße, was weiß ich, 27 sein, sag ich jetzt einmal. Na wenn natürlich 
dann [von der] Staatendoku-Recherche die Antwort kommt und [die] sagt, na bitte, dort ist 
ein Feld oder dort steht eine Kirche und dort war die [...] letzten 26 Jahre nie ein Schnei-
dergeschäft, ja dann tut’s mir furchtbar leid, nicht.« (S 0:19) 

 
Die bedeutende Rolle dieser InformantInnen im Rahmen der ›Faktisierung‹ oder 
Definition von Fakten wird anhand dieses Zitats einer Entscheiderin ersichtlich. 
Letztere sieht keinen Grund, weshalb sie den Ausführungen der/s Asylsuchenden 
Glauben schenken sollte, wenn der Informant eine andere Tatsache feststellt. Die 
Arbeitsweise der InformantInnen steht jedoch nicht unter der Kontrolle der Ent-
scheiderInnen. Ein Entscheider erwähnt beispielsweise, dass er mit der Arbeit 
eines derzeitigen Verbindungsbeamten in einem bestimmten Land unzufrieden 
ist. Er erinnert sich an einen Fall, in dem er froh darüber war, dass der alte Kol-
lege, auf den er zählen konnte, noch vor Ort war: »Den, was wir jetzt haben, na-
ja, bemüht sich auch, aber weiß ich nicht; an den Mayer* [Nachname des vori-
gen Verbindungsbeamten] kommt er nicht heran.« (R 0:11) Während eine der 

                                                           
11  http://www.staatendokumentation.at vom 23.9.2015. 
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Entscheiderinnen sich dessen bewusst ist, dass »die Staatendoku auch irren 
[kann]« (S 1:04), scheint es doch in ihrem Arbeitsalltag kaum Alternativen dazu 
zu geben, die Berichte dieser Verwaltungseinheit zu akzeptieren. Denn die In-
formantInnen sind qua Amt autorisiert.  

Eine weitere legitime Informationsquelle für die Etablierung von Fakten stel-
len Gutachten dar, wie zum Beispiel medizinische Gutachten (etwa im Kontext 
von Folter oder Vergewaltigung), psychologische Gutachten (etwa ob eine Per-
son unter Depressionen oder PTSD leidet) oder auch linguistische Gutachten 
(etwa um die Herkunftsregion einer Person zu bestimmen). In der vorliegenden 
Untersuchung hat sich allerdings gezeigt, dass im Rahmen einer solchen Beauf-
tragung nicht nur das Artefakt, das heißt das Resultat als verschriftlichte Experti-
se, sondern auch die Auskunft gebende Person ausschlaggebend sein kann. Ent-
scheiderInnen verfügen über Handlungsspielraum in der Auswahl und Bestel-
lung von GutachterInnen was dazu beiträgt, dass die Beziehung zwischen Ent-
scheiderIn und GutachterIn durchaus von Bedeutung sein kann. Eine Entscheide-
rin erklärt zum Beispiel, dass sie für ein medizinisches Gutachten keinen unbe-
kannten Gutachter wählen würde, denn »es muss ja ein Arzt des Vertrauens auch 
sein.« (S 0:03) Sie erzählt, dass sie einen bestimmten Arzt gefragt hat, ob er 
Gutachten für die Behörde machen würde und drückt nun, da er dies tut, ihre Zu-
friedenheit mit seiner Arbeit bzw. ihrer Zusammenarbeit aus: »Ich muss sagen, 
mit dem fahr’ma ganz gut.« (Ebd.) Diese Aussage weist auf die komplexen 
Machtbeziehungen zwischen ExpertInnen und Behörde hin.  

Folgt man Möllering, so beruht Vertrauen darauf, dass Ungewissheit ausge-
schlossen werden kann. Außerdem besteht ein Zusammenhang von Vertrauen 
und Kontrolle, da das eine das andere voraussetzt und gleichzeitig hervorbringt 
(vgl. Möllering 2005: 283). Vor diesem Hintergrund gewinnt die scheinbar 
simple Beziehung von AuftraggeberIn und AuftragnehmerIn, zwischen Referen-
tIn und GutachterIn, an Komplexität. Ausschlaggebend ist in jedem Fall, dass 
die von einer/einem GutachterIn gemachten Aussagen als unverfälschte Darstel-
lungen der Realität betrachtet werden können, damit ein Gutachten als akzepta-
bel gelten kann (vgl. ebd.: 65). Im Asylverfahren können, wie auch in anderen 
Rechtsverfahren, in der Regel alternative Versionen der Realität ins Spiel kom-
men, die von der/dem EntscheiderIn gegeneinander abgewogen werden müssen.  

Anhand der geschilderten Beispiele wird ersichtlich, welche AkteurInnen im 
Rahmen der Faktensuche und -bestimmung über Einfluss und somit über Defini-
tionsmacht verfügen. Die Staatendokumentation und die mit ihr verbundenen 
AkteurInnen, wie etwa VerbindungsbeamtInnen, einerseits und GutachterInnen 
andererseits spielen in diesem Konstruktionsprozess eine bedeutende Rolle. Das 
Ziel der Behörde, durch ExpertInnen- und institutionalisiertes Wissen Objektivi-
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tät herzustellen, setzt voraus, dass eine klare Unterscheidung zwischen wahr und 
falsch möglich ist: »[t]he interpretation of the refugee’s story in terms of con-
formity and deviance relies on expert (institutional) knowledge and on an expert 
experience that must appear to be founded on an objectification of truth and fal-
sehood and that therefore assumes, from the outset, that such objectification is 
possible.« (Rousseau/Foxen 2006: 515) 

Die ›Faktisierung‹, die soziale Konstruktion von Fakten, und die damit ver-
knüpfte Konstruktion von Un-/Glaubwürdigkeit12 sind soziale Praktiken, die 
dem Dilemma zwischen Eindeutigkeit, respektive Bestimmtheit, einerseits und 
Ungewissheit andererseits entspringen. Sie repräsentieren ein Beispiel der stän-
dig stattfindenden Transformation von Informalität in Formalität, das heißt auch 
von Objektvierungsprozessen in der Asylantragsbearbeitung. Als Rechtsverfah-
ren verlangt das Asylverfahren eine eindeutige Entscheidung, gleichzeitig ist der 
Arbeitsalltag der EntscheiderInnen von permanenter Ungewissheit geprägt. Wie 
lassen sich diese gegensätzlichen Pole vereinbaren? Um Beweise schaffen zu 
können, müssen zunächst Fakten geschaffen werden. Informationen werden 
durch Länderberichte, Gutachten etc. eingeholt, um dem Problem der Unent-
scheidbarkeit zu begegnen und schlussendlich zu einer Entscheidung zu kom-
men.13 Mangels harter Beweise für die von einer/m Asylsuchenden vorgebrachte 
soziale Realität werden im Zuge dieser Entscheidungsfindung auch Fakten kons-
truiert, indem Möglichkeiten und (ExpertInnen-)Meinungen den Stellenwert von 
Tatsachen erlangen. Denn der Bescheid muss sich auf Fakten stützen und in der 
Argumentation enthaltene Schlussfolgerungen müssen als logisch erscheinen, 
auch um einer eventuellen Beschwerde standzuhalten. Mit der entsprechenden 
Argumentation wird schließlich der abstrakte Rahmen der Formalität gefüllt und 
die Entscheidung somit »extern über eine verbindliche Verfahrensregelung« le-
gitimiert (Froschauer/Lueger 2015: 205).  

 
5.2 Formalität durch Schriftlichkeit 

 
Die Bedeutung der Schriftlichkeit in Rechtsverfahren ist massiv: »Quod non est 
in actis, non est in mundo«14. Dieser mit dem römischen Recht und der Schrift-
lichkeit gerichtlicher Verfahren eingeführte Grundsatz illustriert, dass all das, 

                                                           
12  Das Konzept der Un-/Glaubwürdigkeit stellt ein wesentliches Element der Entschei-

dung über Asylanträge dar (vgl. Sweeney 2009). 
13  Die Entscheidung ist allerdings insofern nicht definitiv, als gegen sie beim Bundes-

verwaltungsgericht (früher beim Asylgerichtshof) Beschwerde eingelegt werden kann. 
14  »Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt«. 
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was nicht – schriftlich – in den Akten festgehalten ist, für das Verfahren nicht 
existiert. Was nicht vorgetragen ist und somit nicht in die Akte gelangt, wird bei 
der richterlichen Entscheidung nicht berücksichtigt.15 Rechtliche Verfahren ba-
sieren in der modernen Verwaltung auf dem Prinzip der Schriftlichkeit und Ak-
tenförmigkeit; dies schreibt bereits Weber (1972[1922]). Baecker (1994) be-
zeichnet das Gebot der Schriftlichkeit bzw. Aktenförmigkeit als das »Herzstück« 
der Bürokratie. »Ein trickreicheres Instrument zur Abschottung von eben da-
durch erst ermöglichten Entscheidungsvorgängen ist selten erfunden worden. 
Entscheidung folgt auf Entscheidung, wenn und nur wenn sie als Aktenvorgang 
darstellbar und fixierbar ist« (Baecker 1994: 23). Ein wichtiger Punkt ist jedoch, 
dass nur das dokumentiert wird, was von den Verantwortlichen als relevant er-
achtet wird. Insofern ist augenscheinlich, dass auch im Asylverfahren durch die-
sen Selektionsprozess einiges ›auf der Strecke‹ bleibt und höchstens zwischen 
den Zeilen zu finden ist und somit informell bleibt (vgl. Dahlvik 2013). 

Dies gilt nicht nur für die Aktenerstellung im Allgemeinen, sondern wird 
(nicht nur) im Asylverfahren gerade bei der Protokollierung von Einvernahmen 
besonders relevant. Denn der Prozess der Protokollerstellung lässt sich auch als 
›gefilterte‹ Kommunikation fassen (vgl. Dahlvik 2010). Das offizielle, formale 
Protokoll stellt eine Rekonstruktion dessen dar, was die/der Asylsuchende ur-
sprünglich gesagt hat, nachdem es die/den DolmetscherIn und den »Wie soll ich 
es formulieren«-Filter des/der EntscheiderIn passiert hat. »The flight motives of 
an applicant are always product of choices made by people involved in getting 
them down on paper – the applicant, the translator, the interview official, the la-
wyer, the decision maker.« (Spijkerboer 2000: 46) Blommaert (2001: 415) 
spricht von der (Re-)Strukturierung von Gesprochenem in institutionell sanktio-
nierten Text. 

Insgesamt macht Schreiben einen wesentlichen Teil der Arbeit der Entschei-
derInnen aus. Wenn es darum geht, die Entscheidung über einen Asylantrag zu 
argumentieren, unterscheidet einer der EntscheiderInnen zwischen zwei Elemen-
ten: einerseits zählen die Fakten des Falls, andererseits kommen auch die Ein-

                                                           
15  Während Schriftlichkeit einerseits die Reichweite der Kommunikation erhöht, indem 

sie diese von Zeit und Ort der Mitteilung unabhängig macht, gefährdet sie zugleich 
deren Gelingen, da situative Verständigungshinweise und unmittelbare Klärungsmög-
lichkeiten entfallen (vgl. Nüsken 2008). Wie Wolff (2008: 502) anmerkt, kann »das 
für Organisationen typische Beharren auf schriftlichen Dokumenten als der präferier-
ten Form der Darstellung von Wirklichkeit zu schmerzlichen Differenzerfahrungen 
führen, insbesondere dann, wenn Personen mit den amtlichen Darstellungen von Ab-
läufen konfrontiert werden, an denen sie selbst beteiligt waren«. 
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drücke ins Spiel, die der Entscheider im Rahmen der direkten Interaktion mit 
der/m Asylsuchenden gewonnen hat (W 0:06). Diese Eindrücke betreffen zum 
Beispiel das Verhalten oder das Auftreten der Person in der Einvernahme. Es 
bleibt allerdings unklar, ob der Entscheider den inhaltlichen Fakten oder seinen 
subjektiven Einschätzungen Priorität einräumt, denn er nennt keine Reihenfolge, 
sondern meint, man müsse beides gleichzeitig berücksichtigen. In der formalen 
schriftlichen Entscheidung ist jedoch kaum Platz für informelle, subjektive Ein-
drücke und darauf basierende Schlussfolgerungen bezüglich der ›Wahrheit‹ oder 
Wahrscheinlichkeit des Vorbringens. Jedenfalls müssen letztere durch einen 
Transformationsprozess in ein formales Format gebracht werden. Es kann dem-
nach auch die Spannung zwischen Objektivität und Subjektivität im Asylverfah-
ren – im Rahmen der Faktensuche und Glaubwürdigkeitsprüfung – im Licht der 
Formalität und Informalität betrachtet werden. Gerade in der Suche nach Fakten, 
die im vorigen Abschnitt behandelt wurde, zeigt sich neuerlich die Bedeutung 
der Schriftlichkeit im Asylverfahren. Denn schriftliche Quellen haben meist 
mehr Gewicht als mündliche Aussagen – was niedergeschrieben ist, hat Gültig-
keit. »[C]ertain documents and the interpretation they afford permit the determi-
nation of the organizationally relevant ›facts‹ of the case independently of the 
applicant’s statement«. (Zimmerman 1976: 338) Zu diesen vertrauenswürdigen 
Quellen zählen beispielsweise auch Gutachten, die von EntscheiderInnen in Auf-
trag gegeben werden, um als Unterstützung für die Entscheidungsfindung in 
konkreten Fällen zu funktionieren.  

 
 

6. Conclusio und Ausblick 
 
Die hier vorgestellte organisationssoziologische Perspektive wirft neues Licht 
auf staatliches Handeln in der Asylverwaltung. Die Kombination aus Struktura-
tions- und Praxistheorie mit Blick auf soziales Handeln in Organisationen hilft, 
das Handeln der Akteure, eingebettet in strukturelle Zusammenhänge, zu erklä-
ren. Anhand der Analyse konnte erstens aufgezeigt werden, dass das Entschei-
den über Asylanträge auf administrativer Ebene zum Teil auf der sozialen Kon-
struktion von Fakten basiert. Zweitens wurde deutlich, dass diese Konstruktio-
nen durch strukturelle Spannungen im Asylverfahren (aufgrund von Rahmenbe-
dingungen wie Gesetze, Bürokratie, Politik etc.) notwendig erscheinen. Drittens 
hat es sich als sinnvoll erwiesen, die durch diese Spannungen hervorgebrachten 
sozialen Praktiken (wie die der Konstruktion) als Zusammenspiel von Formalität 
und Informalität in Organisationen zu verstehen. 
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Das soziologische Konzept der Funktionalität des Zusammenspiels von For-
malität und Informalität in Organisationen macht die beobachteten sozialen Pra-
xen – konkret den Umgang der EntscheiderInnen mit den identifizierten Dilem-
mata – verständlich. Die Betrachtung der vier Spannungsfelder – Eindeutigkeit 
vs. Ungewissheit; Normierung vs. Handlungsspielraum; Individualisierung vs. 
Generalisierung; Verantwortung vs. Distanzierung – unter dem Gesichtspunkt 
der organisationalen Formalität und Informalität macht sichtbar, wie diese zwei 
Bereiche im administrativen Asylverfahren koexistieren und unterschiedliche 
Bereiche regeln. So bilden Normierung, Individualisierung, Entscheidung und 
Verantwortung den formalen Rahmen, während Handlungsspielraum, Unge-
wissheit, Generalisierung und Distanzierung die Praxis des Arbeitsalltags in der 
Behörde auf informeller Ebene definieren. 

Die Verknüpfung der empirischen Ergebnisse mit den gewählten theoreti-
schen Zugängen zeigt, dass die geschilderten sozialen Praktiken und Strukturen 
im Asylverfahren einander – im Sinne Giddens’ (2011[1986]) Dualität der 
Struktur – wechselseitig beeinflussen. Im Zentrum der Analyse stand die Bezie-
hung zwischen praktischem Wissen, sozialem Handeln und strukturellen Di-
lemmata im administrativen Asylverfahren auf theoretischer sowie auf prakti-
scher Ebene. Durch den ethnographischen Zugang wurde deutlich, dass die sozi-
alen Praxen der EntscheiderInnen im Arbeitsalltag häufig auf praktischem Wis-
sen und einer informellen Logik basieren. EntscheiderInnen erlangen ihre pro-
fessionelle ›Reife‹ durch »learning by doing«, sie bilden informelle Kategorien 
für Asylsuchende und ihre ›Fälle‹, und pflegen oftmals individuelle Beziehungen 
zu den GutachterInnen. Die rechtliche und institutionelle Struktur, in der die Be-
arbeitung von Asylanträgen stattfindet, erfordert jedoch Formalität, das heißt 
nicht nur einen stabilen Rahmen für soziale Prozesse, sondern auch Legitimation 
durch verbindliche Verfahrensregelung (vgl. Froschauer/Lueger 2015: 205). Um 
eine Entscheidung offiziell und formell brauchbar zu machen, muss sie also in 
den Rahmen der Formalität eingepasst werden. Die verschiedenen Prozesse der 
Transformation auf eine formale Ebene – zum Beispiel durch die oben beschrie-
bene soziale Konstruktion von Fakten – muss nun im Rahmen sozialer Praxen 
stattfinden und ist dort auf der Ebene des ›doing‹ von Asylentscheidungen beob-
achtbar. Soziales Handeln ist also Handeln in Hinblick auf die strukturellen Di-
lemmata, wobei Handlungsspielräume ein ›Dehnen‹ der Struktur in die eine oder 
andere Richtung ermöglichen. Gleichzeitig bilden die vorherrschenden Struktu-
ren einen Bezugsrahmen für das Handeln der AkteurInnen und beeinflussen so 
deren Möglichkeiten. 

Die beschriebenen, durchaus komplexen Prozesse der Formalisierung dienen 
– paradoxerweise – schlussendlich der Komplexitätsreduktion: Die Realität (Er-
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fahrungen der Asylsuchenden) muss auf die rechtlichen und administrativen An-
forderungen zugeschnitten werden. Komplexitätsreduktion muss auch deshalb 
stattfinden, da wir prinzipiell nicht genug wissen, »unsere Informationsverarbei-
tungskapazität begrenzt [ist], und unsere Präferenzen instabil und inkonsistent 
[sind].« (Ortmann 2003: 138) Hinzu kommen Systemzwänge, Handlungsketten 
und Pfadabhängigkeiten, die vernünftige Entscheidungen ohnehin unwahrschein-
lich machen (vgl. ebd.). Komplexität zu reduzieren ist überdies notwendig, da 
die Bemühung um größere Genauigkeit – das Immer-Weitersuchen nach ›wah-
ren‹ Fakten – sonst kein Ende finden kann, wodurch die/der AkteurIn letztend-
lich handlungsunfähig wird (vgl. Reichertz 1997). Schließlich ist das Asylver-
fahren ein bürokratischer Prozess, in dem Eindeutigkeit produziert werden muss 
und daher Alternativen ausgeschlossen und verunmöglicht werden. Dies führt 
dazu, dass »Zweifel unterdrückt, aus schwachen Begründungen starke, aus feh-
lenden fingierte werden« (Ortmann 1990: 375). Ortmann beschreibt Entscheiden 
daher als Transformation von Kontingenz und Ambiguität in Eindeutigkeit. 

Auf politischer, aber auch institutioneller und organisationaler Ebene macht 
sich angesichts der geschilderten, das Asylverfahren charakterisierenden Di-
lemmata die Frage breit, wohin dieses Gefangensein in den Dilemmata führen 
kann (vgl. Dahlvik/Reinprecht 2015). Ist diese Struktur zukunftsfähig, vielmehr: 
ist sie erhaltenswert? In Anbetracht der derzeitigen – menschenunwürdigen – Si-
tuation vieler Asylsuchender in Europa fragt sich, ob es nicht längst an der Zeit 
ist, die festgefahrenen Strukturen aufzubrechen und neue anzudenken, anstatt ein 
System, das angesichts der nicht aufzulösenden strukturellen Dilemmata an sich 
krankt und sich offenbar in einer Sackgasse befindet, permanent zu reformie-
ren.16 Stattdessen sollte über Alternativen und Wege nachgedacht werden, die 
zeitgemäße Formen der Migration ermöglichen und über die EU-
Binnenmobilität hinausgehen. 

 
 

                                                           
16  Ich denke an gesetzliche Änderungen auf nationaler und supranationaler Ebene, bei-

spielsweise die Einführung von Dublin I, II und II, aber auch an die zahlreichen insti-
tutionellen Veränderungen in Österreich in den letzten Jahren (vom Unabhängigen 
Bundesasylsenat zum Asylgerichtshof und dessen letztliche Abschaffung bzw. Integ-
ration in das neue Bundesverwaltungsgericht, oder die Verwandlung des Bundesasyl-
amtes in das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl). 
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